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Zusammenfassung mehrerer Güter zu einem Domänenkomplex auch an­
derswo finden. Wir werden diese Frage bejaht sehen.

Zu den oben genannten Arbeiten nach 1912 müssen dann noch einige 
aus der Zeit vorher erwähnt werden, die z. T. einige Bemerkungen zu 
den BE bringen, die in keinem Zusammenhang mit den durch Dopsch 
aufgeworfenen Fragen stehen 33), z. T. sich mit der Frage der Lokalisie­
rung der im dritten Teil der BE beschriebenen königlichen Fisci be­
fassen 34).

Für das Urbar des Reichsgutes aus Rätien wird man die neue Da­
tierung von Clavadetscher heranziehen müssen 35), der zu Recht 
den alten Zeitansatz von Caro und Stutz 36) auf 830/31 verwirft, 
das Urbar mit gutèn Gründen mit den Vorverhandlungen zum Vertrage 
von Verdun in Verbindung bringt und dementsprechend auf 842/43 da­
tiert. Hieraus ergibt sich ohne weiteres die Frage, ob dann das Urbar 
des Reichsgutes aus Lorsch, das Glöckner 37) aus anderen Gründen 
zu 830—850 datiert hat, nicht in den gleichen Zusammenhang gehört, 
d. h. ob es nicht auch anläßlich des Vertrages von Verdun als Teilungs­
grundlage für das Reichsgut aufgenommen wurde. Inhaltlich werden wir 
bei diesem Urbar die Feststellung machen, daß es nicht nur hinsichtlich 
der aufgeführten Krongutsbezirke unvollständig ist — es fehlen Kreuz­
nach und Ingelheim —, sondern daß es auch innerhalb der beschriebenen 
Gegenden Lücken aufweist.
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